
Stadt Tecklenburg
OT Leeden

Kreis Steinfurt

49. Flächennutzungsplanänderung

Städtebaulich-Planerische Stellungnahme
Abwägung

zu den Verfahrensschritten:

Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung
gemäß § 34 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbarkom-
munen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB
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A. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG

I. Beteiligung gemäß § 34 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen

1. Bezirksregierung Münster
vom 16.05.2019
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II. Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen:

1. Landkreis Osnabrück
vom 28.02.2020

2. Gemeinde Ladbergen
vom 03.03.2020

3. Gemeinde Lotte
vom 03.03.2020

4. Gemeinde Hagen a.T.W.
vom 03.03.2020

5. Bezirksregierung Münster, Dez. 33
vom 11.03.2020

6. Stadt Lengerich
vom 12.03.2020

7. Regionalforstamt Münsterland
vom 16.03.2020

8. Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
vom 19.03.2020

9. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
vom 23.03.2020

10. WLV-Landwirtschaftlicher Kreisverband Steinfurt
vom 23.03.2020

11. Deutsche Telekom Technik GmbH
vom 27.03.2020

12. Handwerkskammer Münster
vom 01.04.2020

13. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
vom 02.03.2020

14. IHK Nord Westfalen
vom 02.04.2020



Stadt Tecklenburg 49. Flächennutzungsplanänderung
OT Leeden frühzeitige Beteiligung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung

N:\Projekte\305 Tecklenburg\198 S Schützenplatz Leeden\03 frühz Beteil\03 Texte\FNP\03-FNP49-SSP-01b.docx

10

Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen:

15. Amprion GmbH
vom 03.03.2020

Beschlussvorschlag:
Von der Amprion GmbH wird vorgebracht, dass keine Hochspannungsleitun-
gen im Plangebiet vorhanden oder geplant sind.

Weitere Unternehmen beziehungsweise Versorgungsträger wurden im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ebenfalls beteiligt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

16. LWL-Archäologie für Westfalen
vom 06.03.2020

Beschlussvorschlag:
Von der LWL-Archäologie werden keine grundsätzlichen Bedenken gegen die
Planung vorgebracht. Die LWL-Archäologie weist jedoch darauf hin, dass sich
gegebenenfalls Bodendenkmäler innerhalb des Plangebietes befinden könnten
und bitten daher das ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan auf-
genommen werden soll.

Es wird daher folgende Textpassage unter Nr. 1 der Hinweise/Empfehlungen
in den parallel zu dieser Flächennutzungsplanänderung sich in Aufstellung
befindlichen Bebauungsplan Nr. 18 „Ferien-, Sport- und Schützenanlage Lee-
den“ aufgenommen beziehungsweise ergänzt:

„Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/Schurfen/Ausschachtungen) oder ande-
ren Eingriffen in den Boden muss damit gerechnet werden, dass bislang
unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossilien
(versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) aus dem Jura (Toarci-
um-Callovium) (=Lias/Schwarzer Jura bis Dogger/Brauner Jura) ange-
troffen werden könnte. Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für
Naturkunde, Münster (Tel. 0251/5916016), unverzüglich zu melden
(§ 15 DSchG NRW).

Darüber hinaus ist vor Beginn der geplanten Baumaßnahmen das LWL-
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Museum für Naturkunde frühzeitig zu informieren, damit baubegleitende
Maßnahmen abgesprochen werden können.“

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

17. Kreis Steinfurt
vom 30.03.2020

a) zu a) Beschlussvorschlag:
Der Kreis Steinfurt hat keine Eingaben zur Flächennutzungsplanänderung
vorzutragen. Eine Behandlung der nebenstehenden Eingaben zum Bebau-
ungsplan Nr. 18 erfolgt in der entsprechenden Abwägungsvorlage zum Bebau-
ungsplan.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 18 lauten nachrichtlich wie folgt:
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18. Bezirksregierung Münster
vom 30.03.2020

a) zu a) Beschlussvorschlag:
Von den Fachdezernaten 35 und 51 der Bezirksregierung Münster wird vorge-
bracht, dass keine Bedenken gegen die Planung bestehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

b) zu b) Beschlussvorschlag:
Eine Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt im
Zuge der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 18 ist selbstver-
ständliches Prozedere des Bauleitplanverfahrens.

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes ist nicht zu erwarten, ebenso ist von einer FFH-
Verträglichkeit des Vorhabens auszugehen. Entsprechende Aussagen hierzu
werden im Umweltbericht zur Bebauungsplanung wie auch zur Flächennut-
zungsplanänderung getroffen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

c) zu c) Beschlussvorschlag:
Von der Bezirksregierung wird vorgebracht, dass die geplante 49. Flächennut-
zungsplanänderung mit den Zielen der Verordnung vereinbar ist, da es sich bei
der Planung lediglich um eine Umnutzung im Bestand handelt. Eine Teilentlas-
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sung aus dem LSG wird von der Bezirksregierung daher nicht als erforderlich
erachtet. Weiter wird von der Bezirksregierung vorgebracht, dass bauliche
Erweiterungen des Schießsportanlage und der Tennisanlage gegebenenfalls in
Form einer Ausnahme von der Verordnung erwirkt werden können.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Öffentlichkeit

Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit
von 02.03.2020 bis 03.04.2020 statt. Während dieses Zeitraumes sind keine Beden-
ken oder Anregungen von den Bürgern vorgetragen worden.

Bearbeitung und Verfahrensbetreuung:

Osnabrück, den 02.11.2020
Lh/Mi/Su-305.198

..........................
(Der Bearbeiter)


